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I/A-PUNKT-VERMERK 
Absender: Generalsekretariat des Rates 
Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 
Nr. Komm.dok.: 12832/16 COMPET 517 ENV 631 CHIMIE 54 MI 614 ENT 177 SAN 343 

CONSOM 231 
Betr.: VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION vom XXX zur Änderung 

von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) betreffend 
Bis(pentabromphenyl)ether 
– Beschluss, den Erlass nicht abzulehnen 
= Erklärung 

  

Statement by the Federal Republic of Germany 

Deutschland geht davon aus, dass die Erwägungsgründe in der deutschen Fassung wie folgt 
angepasst werden: 

In Erwägungsgrund 1 wird das Wort "Überzügen" durch "Beschichtungen" ersetzt. 

In Erwägungsgrund 6 wird der erste Satz durch den folgenden Satz ersetzt: "Der RAC 
verabschiedete am 2. Juni 2015 seine Stellungnahme, in der er bestätigte, dass die persistenten und 
bioakkumulierende Eigenschaften von DecaBDE selbst nach Ende der Emissionen aufgrund seiner 
großen Verbreitung und seines Potenzials, unumkehrbare langfristige Umweltschäden zu 
verursachen, noch Anlass zu konkreter Besorgnis geben". 
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In Erwägungsgrund 7 wird das Wort "zu" durch "bei" ausgetauscht. 

In Erwägungsgrund 8 wird der erste Satz durch den folgenden Satz ersetzt: "Der SEAC 
verabschiedete am 10. September 2015 seine Stellungnahme, in der er äußerte, dass die 
vorgeschlagene Beschränkung in der durch den SEAC geänderten Form, was ihren 
sozioökonomischen Nutzen und ihre sozioökonomischen Kosten angeht, die zweckmäßigste EU-
weite Maßnahme zur Reduzierung der Emissionen von DecaBDE darstellt". 

In Erwägungsgrund 9 wird das Wort "Befolgung" durch das Wort "Umsetzung" ersetzt 

In Erwägungsgrund 10 wird der zweite Satz durch die folgende Formulierung ersetzt: "Infolge der 
im Zuge der öffentlichen Konsultation eingetroffenen Hinweise schlug der SEAC zudem vor, dies 
solle auch für militärische Luftfahrzeuge gelten". 

Bei Erwägungsgrund 13 wird im ersten Satz das Wort "Wege" durch "Rahmen" ausgetauscht und 
der zweite Satz durch den folgenden Satz ausgetauscht "Er begründete diese Ausnahmen mit der 
unverhältnismäßigen Belastung durch die vorgeschlagene Beschränkung für solche Ersatzteile, 
angesichts der betroffenen geringen Mengen, der vorgeschriebenen schrittweisen Reduzierung der 
DecaBDE-Menge (da die Fahrzeuge und Maschinen die letzte Phase ihres Lebenszyklus erreichen) 
und der Kosten für die Erprobung alternativer Werkstoffe für die Herstellung dieser Ersatzteile". 

Bei Erwägungsgrund 17 wird die Formulierung "den Aufschub" durch "die Übergangsfrist" ersetzt. 

Bei Eintrag 67 in Annex XVII geht Deutschland weiterhin davon aus, dass dieser wie folgt geändert 
wird. 

In Absatz 3 wird bei Punkt b) i) die Formulierung "ein Luftfahrzeug, das vor dem [Datum - zehn 
Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] produziert wird," verwendet. 

In Absatz 4 (c) wird das Wort "Kraftfahrzeuge" durch "Fahrzeuge" ersetzt. 

Absatz 5 a) soll mit "ein" anstelle von "Ein" beginnen und das Wort "Zivilluftfahrts-Organisation" 
wird durch "Zivilluftfahrtsorganisation" ersetzt. 

In der Anmerkung (***) wird zwischen "Flugsicherheit," und "zur Aufhebung" ein "und" ergänzt. 

German statement (courtesy translation): 

Germany assumes that the German version of the recitals will be corrected as follows: 

In recital 1 the word "Überzügen" will be replaced by "Beschichtungen". 
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In recital 6 the first sentence will be replaced by the following one: "Der RAC verabschiedete am 2. 
Juni 2015 seine Stellungnahme, in der er bestätigte, dass die persistenten und bioakkumulierende 
Eigenschaften von DecaBDE selbst nach Ende der Emissionen aufgrund seiner großen Verbreitung 
und seines Potenzials, unumkehrbare langfristige Umweltschäden zu verursachen, noch Anlass zu 
konkreter Besorgnis geben". 

In recital 7 the word "zu" will be exchanged for "bei". 

In recital 8 the first sentence will be replaced by: "Der SEAC verabschiedete am 10. September 
2015 seine Stellungnahme, in der er äußerte, dass die vorgeschlagene Beschränkung in der durch 
den SEAC geänderten Form, was ihren sozioökonomischen Nutzen und ihre sozioökonomischen 
Kosten angeht, die zweckmäßigste EU-weite Maßnahme zur Reduzierung der Emissionen von 
DecaBDE darstellt". 

In recital 9 the word "Befolgung" will be replaced by the word "Umsetzung". 

In recital 10 the second sentence will be replaced by the following one: "Infolge der im Zuge der 
öffentlichen Konsultation eingetroffenen Hinweise schlug der SEAC zudem vor, dies solle auch für 
militärische Luftfahrzeuge gelten". 

In the first sentence of recital 13 the word "Wege" will be replaced by "Rahmen" and furthermore 
the second sentence of the same recital will be replaced by the following one "Er begründete diese 
Ausnahmen mit der unverhältnismäßigen Belastung durch die vorgeschlagene Beschränkung für 
solche Ersatzteile, angesichts der betroffenen geringen Mengen, der vorgeschriebenen schrittweisen 
Reduzierung der DecaBDE-Menge (da die Fahrzeuge und Maschinen die letzte Phase ihres 
Lebenszyklus erreichen) und der Kosten für die Erprobung alternativer Werkstoffe für die 
Herstellung dieser Ersatzteile". 

In recital 17 the phrase "den Aufschub" will be replaced by "die Übergangsfrist". 

Furthermore Germany assumes that the German version of entry 67 in Annex XVII is changed as 
follows: 

In paragraph 3 the bullet point b) i) the phrase "ein Luftfahrzeug, das vor dem [Datum - zehn Jahre 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung] produziert wird," will be used. 

In paragraph 4 (c) the word "Kraftfahrzeuge" will be replaced by "Fahrzeuge". 

Paragraph 5 a) will start with "ein" instead of "Ein" and the word "Zivilluftfahrts-Organisation" will 
be replaced by "Zivilluftfahrtsorganisation". 

In annotation (***) an "und" will be inserted between "Flugsicherheit," and "zur Aufhebung". 
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